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I. Die Bedeutung von Besteuerungsprinzipien für eine
Steuergerechti gkeitsordnung

1. Steuergerechtigkeit durch Regelhaftigkeit

Klaus Tipkes Lehre vom innercn System, der Ausrich-
tung des Steuerrechts an Regeln und Prinzipien ist das
I3ollwerk gcgen Steuerwil lkür, auf dem die moderne
Stcuerrechtswissenschaft gründet. Steuern als Geld-
Ieistungen ohne Gegenleistung verlangen Staat uncl
l lt irqern viel Disziplin ab. Erträglich und durchsetzbar
ist der steuerliche Freiheitseingriff nur, wenn er als ge-
rccht empfunden wird. Nur Besteuerungsmoral erzeugt
Steuermorall. Steuergesetze müssen deshalb in beson-
derem Maße auf Gerechtigkeit angelegt sein. Steuerge-
rechtigkeit entsteht durch Orientierung an Prinzipien
und Regeln. Mit denWorten K/ous Tipkes ,,Sachgerech-
te Prinzipien oder Regeln sorgen für eine rechtsethi.sche
Wertordnunq. Prinzipien oder Regeln sind zugleich das
strukturierencle geistige Gerüst. Ohne sie herrscht Un-
ordnung, entsteht keine Ordnung. Ohne sachgerechte
Prinzipien oder Regeln entsteht kein Recht. Erst durch
sachgerechte Prinzipien oder Regeln wird aus Unord-
nung und Unrecht Ordnung und Recht"2.

Kommen mehrere Prinzipien nebeneinander zur An-
wendung, bedarf es einer Prinziplenordnung, einer

K. Tipke, Besteuerungsmoral und Steuermoral, Vortrag
vor der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissen-
schaften, Vorträge G 366, Wiesbaden 2000.
K. Tipke, SIRO, Bd. I '?, Köln 2000, S. 67 f .
Siehe auch J. Lang, Über das Ethische der Steuertheorie
Klaus Tipkes, FS für K. Tipke, Köln 1995, S. 3 (14): , ,  t ief ge-
staffeltes System von Prinzlpien " .
Zur Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips für die
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a) Steuersystematik wird der Vermeidung von Steuer-
ausfäl letr geopfert

b) Unbegrenzte l l i ickwirkunq der Entscheidunclen
dcs EuGII erschwcrt regelhafte Reaktioner-r

4. Rechtfert iqung dcr Einschränkung von Besteuenrngis-
prinziprcn clurch dic Ziclc dcr Europarcchtstaugl ich-
keit  r"rnd Wcttbewerbsf ähigkeit des Steuersystems.l
a) Europarechtstaugl ichkeit
b) Wettbewerbsfähigkeit

I IL Rückkehr zur Verwirkl ichung von Besteuerungs-
prinzipien clurch Ilarrnonisierr-rng?

1. Notwendiqkeit koort l inicrter Rcchtsentwicklung

2.  Europä isches  Steucrvcr fassungsrcch t?

l).  VerständiguntJ aul gemeinsamc Besteucrungs-
pr inz ip icn

Hierarchie der Prinzipien:t.  Ohne Hierarchic l ic{Je sich
mal  mi t  dem e inen,  ma l  mi t  dem anderen Pr inz ip  jedes

gewünschte Ergebnis begri inden und damit wäre wie-
derum der Besteuerungswil lkür Tür und Tor qeöffnet.

l)abei herrscht heutzr-rtac;e und auch dies ist cldnz we-
sent l i ch  K laus ' f ipke  zu  vcrdanken -  we i tqehenc le  E i -
nigkeit über die fundamentale Bedeutr-rnq des Prinzips
qleichmaßiger Besleuerunq nach der wirtschaft l ichen
Le is tungs f  äh igke i la .

13esteuerungsprinzipien ( insb. Leistu ngsf ähigkeitsprin-
zip, Nettoprinzip, Wettbewerbsneutral i tät) lassen sich
zwar nicht, jedenfal ls nicht unmittelbar aus der Verfas-

sung ableiten. Der Gleichheitssatz verlangt aber , ,wer-
tungsmäßige Konsequenz ocler Folgerichtigkeit"5. I lat

sich der Gesetzgeber für die Verwirkl ichung bestimm-
ter Besteuerungsprinzipien entschieden, kann er hier-

von nicht wi l lkürl ich abweichen. Ausnahmen und Prin-

zipiendurchbrechungen müssen durch Gegenprinzipi-
en begründet sein ( legit imes gesetzgeberisches Ziel).

Widerstreitende Prinzipien müssen regelgerecht zu ei-

nem Ausgleich gebracht werden. So reicht nicht jeder

sachi iche Grund, nicht der bloße Hinweis auf ein ge-

genläufiges Prinzip zur Rechtfert lgung der ungleichen

Vertei lung der Steuerlasten aus. Zu Recht hat sich Klctus

Tiplte von der Reduktion des al lgemeinen Gleichheits-
satzes auf eine reine Willkürkontrolle abgesetztb.

Steuerrechtswissenschaft J. Lang, Konkretisierungen und
Restr ikt ionen des Leistungsfähigkeitsprinzips, FS für
H.  W.  Kruse,  Kö ln  2001,  S .  313 (314 f f . ) .  E inze lne  Gegen-
st immen (insb. Gossner/Lang, Das Leistungsfähigkeits-
prinzip im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht,
Wien 2000) vermögen hieran nichts zu ändern.
K. Tipke (FN 2), S. 327.
K. Tipke (FN 2), S. VII,  330 f ,
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2. Herauslorderung nationaler Besteuerungsprinzi- II. Einwirkung des Europarechts und des steuerwett-

pien durch Europäisieruns und clobalisieruns bewertrs 
Tir*J."Jü:Xl#ät5ationaler

So viel Einigkeit mitt lerweile in der Steuerrechtswrs-

senschaft über die Becleutung des Leistungsfähigkeits-

prinzips als Fundamentalprinzip der Besteuerung exis-

iiert, io häutig wird cias Leistungsfähigkeitsprinzip tn

der realen Ste.uerpolit ik cturch Fiskai- und Gruppenin-

teressen herausgefordert Die Fronten sind bekannt Es

liegt in der Hand des nationalen Gesetzqebers' den For-

derungen der Lobbyisten und Interessengrllppen zu

widerstehenT.

Mit cler Europäischen Integration und der Globalisie-

rung sind diä nationalen Besteuerungsprinzipien je-

cloch - auch wissenschaftl ich - neucn Flerarrsforderuri-

gen ausgesetzt. Das Ster.rersystem muss nicht mehr nur

äus nationalcr Perspektive gerecht, das heißt am Fun-

clamentalprinzip der 13esteuerung nach der wirtschaft-

l ichen Leistungsfähigkeit ausgerichtet sein Es muss

darüber hina.r, 
".r.opä,".htstau 

glich und w ettbewerbs-

f ähig sein. Europarechtstauglichkeit und Wettbewerbs-

faniltert sincl als neue Argumentationsmuster der

Steu"erge setzg ebun g mittlerwe ile f est etabl ierts'

Die steuerrcchtl iche Prinzipienordnung lnuss eine offe-

ne sein. Sie muss flexibel auf sich veränclernde Anforde-

rungen reagieren. Europäisierung und lnternationali-

sieri ng der nationalen Recrhtsordnungen bedingen die

Uberpiüfung cler eiqenen Werte und gegebenenf alls die

Relativierung anerkannter, die Integration neuer Prinzi-

piene. Wie clics zu geschehen hat, isl bishcr jedoch wett-

gend unkiar: Lassen sich clem Europairecht eigene l3e-

Jt"rl"rnrtqrprinzipien entnehmcn? Können die in cler

Globalisierurrg entstehenden Steuerstruktrtren mit clem

Prinzip cler Stäuergleichheit in Einklanq gebracht wer-

den? öder muss rl ie ldee eincr von Prinzipien und Re-

geln geleiteten Steuerrechtsordnung von den Anforde-

i,-ttgJt cler Europäisierung und Intcrnationalisierungl

zurilckweichen? Die Verbeugung vor der Macht des

Faktischen mag Realitätssinn beweisen' iäuft aber Ge-

fahr, die für clie Akzeptanz des Besteuerungseingriffs so

wichtige Steuergleichheit zu unterminieren' wenn die

gerech"tigkeitsstiftcnde Prinzipienordnung der Europäi-

Ji"..,.rg und lnternationalisierung zum Opfer fällt'

7 K. Tipke, SIRO, Bd. I I I ,  S 1454 ff

B Europarechtstaugtichkeit: siehe z B BT-Drucks 14/2683'

95 zur Abschaffung des körperschaftsteuerrechtl ichen

Anrechnungsverfahrens durch cias StSenkG v 23 10 2000

(BGBl. I  20ö0, 1433); I IT-Drucks l '4/4658' B zrrr Einfüh-

iurtg de, Bauabzugssteuer (0$ 4B f i  EStG); Wetfbewerbs-

fahigkeit:  siehe z.B. Begründung zu $ 32c ESIG i d F des

Standortsicher.tngrgn,ät""s, BT-Drucks 12l5016 sowie

den - gescheiterten - Entwurf eines Gesetzes zur Verbes-

serunidersteuerl ichenStandortbedingungenv 30 5 2005

1sog. 
joUglptel-Gesetz), BT-Drucks 15l5554' 1 (B)'

S 2"ä Leisiungsfähigkeitsprinzip s H'-G' Pelersen' Werte'

Prinzipien, ierechtigkeit Zu einem -dYnamischen 
Ver-

ständnis von Leistunqsfähigkeit,  FS für M Rose' 2003'

S, 59; Windisch/Blanienburg, Globalisierung und Be-

steuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip' FS für

M.  Rose,  2003,  S .  211 f f  '

10 Für eine Aufnahme von Besteuerungsprinzipien in die

Verfassung Ll. H. Schneider, StuW 1994' 58; kritisch K' Ttp-

ke, StuW t"gga, Sg ff .;ferner H' Felcimann' Konstitutionelie

Begrenzungdersteuerbeiastung' StuW 1998' 114 (119 ff  ) ;

,. u-r-,.ft 0$ i-: aes Berliner Einkommensteuergesetz-Ent-

wurfs der FDP, H. O. So.lms (Flrsg )' Liberaie Reform der

1. EG-vertragliche Vorgaben iür die Ausgestaltung

der nationalen SteuersYsteme

a) G r undl r e iheitett g ar antier e n ke ine S te uer g Ie ich he i t

Der EG-Vertrag - ohnehin arm an steuerrechtl ichen

Vorschriften - enthält ebenso wenig wie das Grund-

gesetz ein Bekenntnis zum Leistungsfähigkeitsprinzip

oder sonstrge steuerrechtl iche Maßstabsnormenl0'

Maßstabswirkung entfalten in erster Linie clie Grund-

freiheiten. Die Grundfreiheiten enthalten sowohl als

Diskriminierungs- als auch als Beschränkungsverbotc

spezielle Gleichheitssätzeil, indem sie den Mitglied-

staaten untersagen, Benachteil igungen an ein l lesl irnrn-

tes Tatbestanclirnerkmai, nämlich den Umstand cler

Grenzüberschreitung, zu knüpfen ln steuerrechtl icher

Sicht sind si.e jecloch Blankettnormen Es kommt nicht

da rau l  an ,  w ie  l e i s tungs fäh iqke i t skon fo rm '  p l i nz ip ien -

treu, regelgerecht oder systemhaft die nationale Vor-

schrift ist, solange nur Gebietsansässige und Gebiets-

f remde, ln lancls-undAuslandsinvest i t iongle ichbehan-
delt werden. Weitcrgehende Aussagen Iassen sich nicht

ableiten. Deshalb enthält das Gebot der Gleichwerti 'r;-

kcit dcr Niederiassunqsf ormen in Art' 43 Abs T Satz 2

EGV atrch kein europäisches Gebot steuerrechtl icher

Rechtsforrnner.rtralitüi",. wenn das leweil ige nationale:

Unternehnrensstetterrecht zwischen rcchtl ir:h selbslün-

Jig"rt .r",1 rechtl ich trnselbstäncligen Untcrnehm ern dif -

f eienziert, d.ann kann das Europarecht hieran nichts än-

rlern, sondern nur tlafür Sorge tragen' class inländische

uncl auslänclische tJnternehmen beider Kategorten

gle ich behancle l t  werdenl : r '

Lediglich im Bereich des Rechtfertigungsgrundes cler

Kohirenz spielt die Systematik der nationalen Steuer-

rechtsordnurlg 
"t.r" 

- uUurdings im Einzelnen noch nicht

abschließend geklärte - Rollä Um die Systematik der

nationalen Steuerrechtsordnungen so wenig wie mög-

lich zu stören, sollen clie Mitgliedstaaten die Einbezie-

ht,.rq d", Auslandssachverhalts verweigern können'

cl irekten Steuern' 2005'

n H. D.Joross, Die Grundfreiheiten als Grunclqleichhclten'

FS {ur U. Everl ing, 1995, S 593 (600); T' Kingreen' Dte

St ruk turderGrunr l f re ihe i tendesEuropärschenGemet r ] -
schaftsrechts, Diss. tserl in 1999' S 115 i f  ;  auchin derWir-

kung als Beschränkungsverbote i iberzeugend gegen die

Ernordnung als Freltreitsrechte J Engtisch-' ?tYtd:*::-
besteuerung. Europa- und verfassungsrechtlrcne vt-t tgo-

ben im Vergleich der Körperschaf tsteuertl:lttt Deutsch-

lancis und Spanrens, nit t  XOf" 2005' S 24B II ' ;  zwischen

Diskriminierungsverboten und Beschränkungsverboten

differenzieren d A' MühI, Diskriminierung und Beschrän-

kung, Diss. Bcrl in 2004, S 23B ff  '

12  So aber  N.  Dautzenberg '  EWS 2O0l '270 (276 f " i i  ders '

NWB Fach 4, 4353 taäi l ] ,  ru 
-Herzig'  

GS Knobbe-Keuk'

Kö ln  1997,  S .  627 (634) ;  Herz ig /Dötsch '  DB,199B '  15  (18) '

13 J. Heyin ! ' lerrmann/Heuer/{aupach' Einf KSIG (Stand:

Sept. 1999) 'o'lr- roö' t"t u"ti-t ö' H' Jacobs' FS für L Fi-

scher, Berlin rsgs, s ääiös ri i"'"a jet't sehr deutlich Ge-

neralanwaltModuroindenSch]ussanträgenzurRechtssa-
che Marks t sp"r,.ut-in' 

- 
C-llotol\ v"l l zoos' Der Kon-

zern 2O0 5, 322, T z'  42 ff"

j
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soweit steuerentlastende und steuerbelastende Nor-
men in einem unmittelbaren Systemzusammenhang
stehen und die Gefahr besteht, dass im grenzüber-
schreitenden Sachverhalt nur die Entlastungsnorm in
Anspruch genommen wird, ohne dass die Anwendung
der korrespondierenden Belastungsnorm sichergestellt
werden kannla. Zwar zwingt das Kohärenzprinzip die
Mitgliedstaaten nicht zu einer regelgerechten, syste-
matischen Ausgestaltung ihrer Steuerrechtsordnun-
gen, eine in sich geschlossene Systematik ist aber Vo-
raussetzung dafür, dass die Mitgliedstaaten bestimmte
Differenzierungen zwischen In- und Auslanclssachver-
halt aufrecht erhalten können.

Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass die Möglichkeit,
sich auf das Kohärenzprinzip zu berufen, nennenswerte
Anreizwirkung für eine systemhafte Ausgestall.ung der
nationalen Steuerrechtsordnungen entfalten wird.
Selbst wenn der EuGH im Zuge der derzeit zu beobach-
tenden Renaissance der Kohärenzls clas mitgtiedstaat-
l iche Interesse an der Wahrung der Besteuerungsgleich-
heit als eine Frage der Systemgerechtiqkeit und damit
der Kohärenz des Besteuerungssystems anerkennen
würde16, wird der Hinweis der Mitgliedstaaten auf die
systematische Folgerichtigkeit einer Regelung ailein
nicht ausreichen, um die Ungleichbehandlung von In-
und Auslandssachverhalten zu rechtfertigen. Eine Sys-
temstörung nimmt der EuGI-I närnlich erst dann an,
wenn sich eine systemgerechte Besteuerung auch im
Zusammenwirken der beteil igten Staaten nicht herstel-
Ien lässt17. So wäre die Normiemng einer allgemeinen
Entstrickunqsreqells anstelle der derzeitigen unsyste-
matischen und lückenhaften Entstrickunqstatbestände
zwar Voraussetzung dafür, dass sich der deutsche Steu-
ergesetzgeber überhaupt zur Verteidigung von Ent-
strickungstatbeständen, die an das Ausscheiden sti l ler
Reserven aus der deutschen Steuerjuriscliktion anknüp-
len ($$ 11,  12 KStG; g 20 Abs.  3 UmwStG; g 6 ASIG),  auf
das Kohärenzprinzip berufen kann. Die generelle Ab-
rechnung der sti l ien Reserven bei Grenzübertritt - um
die es dem Fiskus aus verständlichen Gründen der Si-
cherung des nationalen Steueraufkommens geht - lässt
sich auf diese Weise aber nicht rechtfertigen. Denn aus
der Sicht des EuGH ist die Kohärenz auch dann ge-
wahrt, wenn die Besteuerung der sti l ien Reserven durch
den Zuzugstaat gewährleistet wird. Den Mitgliedstaa-
ten geht es aber mit der Berufung auf das Kohärenz-
prinzip vorrangig um die Sicherung des eigenen Steu-
eraufkommens, weniger um die Verwirklichung von

Vgl. EuGH v. 28. 1. 1 992 - Rs . C-204 / 90, EuGHE L992, I-27 6
(282\, Tz. 21 ff .  (Bachmann); EuGH v. 7.9.2004 - Rs. C-
31,9/02,ISIR 2004, 680, Tz. 40 ff  .  (Manninen); Schlussan-
träge Marks & Spencer (FN 13), Tz. 66.
Siehe A. Rust, EWS 2004,450; M. El icker,ISIR 2005, 89 ff .
So die Forderung von P. Fischer, FR 2004, 630 (632).
Manninen (FN 14), Tz. 48 f . i  Schlussanträge zu Marks &
S p c n c e r  ( F N  1 3 ) ,  T z . 7 6 f  .
Vgl. J. Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht, 18. Aufl . ,  Köln
2005,  $  17Rz.2O4.
EuGH v .  8 .7 .1999 -  Rs .  C-254 l97 ,  EuGHE 1999,  I -4809,
Rz. 19 (Baxter); EuGH v. 17.7.7997 - Rs. C-28l95, EuGHE
1.997 , I-4161, Rz. 4 1 ff  .  (Leur Bloem); EuGH v. 11 .3.2004 -
Rs. C-9l02, DSIR 2004, 551, Rz. 59 f .  (Lasteyrie).
S. -E Roser, Die Auslegung sog. , ,alternativerMissbrauchs-
bestimmungen" - Inwieweit können derartige Vorschrif-
ten Steueransprüche begründen?, FR 2005, 178.
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Steuergerechtigkeit gegenüber dem einzelnen Steuer-
pfi ichtigen.

Unmittelbare positive Rückwirkungen können sich für
die Verwirklichung des Leistungsfähigkeitsprinzips
aus der Rechtsprechung des EuGH zur Ausgestaltung
von Missbrauchsvermeidungsvorschriften ergebenro.
Aufgrund der Abwehrschwäche des g 42 AO werden
die Steuergesetze zunehmend mit speziellen Miss-
brauchsvermeidungsvorschriften durchsetzt, die den
vermeintl ichen Missbrauch unwiderlegbar und oft sehr
grob z.B. durch Anordnungi von Sperrfristen typisieren.
Missbrauchsvenneidungsnormen, die in großem Stil
Fälle erfassen, in denen der Steuerpfl ichtige nicht
missbräuchlich handelt, verletzten das Gebot der
Steuergleichheit. Soweit der EuGFI hier in ständiger
Rechtsprechung einen Nachweis des Missbrauchs irn
Einzelfall lordert, mag dies zwar dem mit speziellen
Missbrauchsvermeidungsvorschriften verfolgten Ver-
einfachungsanliegen zuwiderlaufen. Eine Exkulpati-
onsmöglichkeit für den Steuerpfl ichtigen würde aber
dem Eiqenleben speziellcr Missbrauchsvermeiclungs-
vorschriften, die sich von ihrem eigentlichen Zweck,
Steuerumgehungen zu verhindern, häufig weit entfer-
nen und eiqenständige Ste uertatbestände begrün-
den2o, ein Ende bereiten. Allerdings nimmt sich der
EuGH nur der spezicil für den grenziiberschreitenden
Sachverhalt konzipierten Missbrauchsvermeidungs-
vorschr i f tcn (2.8.  0 Ba KSICI  a.F.21 oder g 2a Abs.  1
EStG")  an.  Missbrauchsvermeidungsvorschr i f ten,  d ie
für In- uncl Auslandssachverhalt qleicherma{}er.r gellen,
begrtinden keine grundfreiheitenrelevante Unqleich-
bchandlunq und unterlieqen darnit nicht der Kontrolle
durch den EuGH. Hier  is t  nur  das Bundesverfassungs-
gericht zuständig und ob sich dieses bereit f indet, dem
Vorbilcl des EuGH nachzueifern und dem wuchernden
lJnwesen komplizierter, viclfach über ihr Zie] hinaus-
schießender und g le ichhei tssatzwidr ig typ isrerender
Missirrauchsvermeidungsvorschriften Einhalt zll ge-
bieten, ist fraglich.

b) Mößigende Wirkung der Beihilf evorschriften auf die
Ve rte i lung von Ste ue rq e sche nken?

Steuerhygienisch könnte ferner das Beihilfeverbot des
Art. 87 EGV wirken23. Auch steuerrechtl iche Normen
erfüllen den Beihilfenbegriff, wenn sie eine Abwei-
chung vom allgemeinen Steuerniveau beinhalten und
selektiv einzelne Branchen oder Industriezweige be-
günstigen2a. Der steuerliche Beihilfenbegriff entspricht

21 EuGH v. 12.12.2002 - Rs. C-324100, EUGHE 2002, I-1.179
(Lankhorst-Hohorst),
Rechtssache Ritter-Coulais (Rs. C-152l03) auf Voriage des
BFI{ v. 13.11.2002, BStBl. I I  2003, 795 mit Schlussanträqen
des Generalanwalts Löger v. 1.3.2005,
Zu den Wirkungen der Clobalisierung auf Steuervergüns-
t igungen Windisch/Blankenburq (FN 9), S. 225 f .
EUGH v .  8 .11 .2001 -  Rs .  C-143199,  EuGHE 2001,  I -8365
(Adria-Wien Pipel ine); EuGH v. 12.10.2000 - Rs. C-480/98,
EuGHE 2000,1-8717 (Spanien ./ .  Kommission); EuGH v.
19 .9 .2000 -  Rs .  C-156/98 ,  EuGHE 2000,  I -6857 (Deutsch-
Iand ./ .  Kommission); s. ferner Mittei lung der Kommission
zur Anwendung der Beihilfevorschriften auf Maßnahmen
betreffend die direkte Unternehmensbesteuerung, ABI.
EG Nr .  C 384 v .  10 .12 .1998,  3 ,T2 .  1 .2 ;  K .  A .  Fr ick ,  E inkom-
mensteuerliche Steuervergünstigungen und Beihilfever-
bot nach dem EG-Vertrag, Diss., Sinzheim 1994; M. Ko-

1 5
1 6
1,7

22

1 B

1 9

1 A
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ausländischer

damit weitgehend dem der begünstigenden Sozial-

zwecknorm, der wirtschaftslenkenden Steuervergüns-

tigung2s.

Steuervergünstigungen bedürfen als Ausnahmen vom

Prinzip dei Besteuerung nach der wirtschaftl ichen Leis-

tungsiafrigteit der Rechtfertigung, sonst handelt es sich

.,-'St"rluigeschenke, Steuerprivilegien26 Der Abbau

von (ungerechtfertigten) Steuervergünstiqungen ge-

hört zu äen Standardforderungen der Steuerreform-

debatte.

Anders als das nationale Verfassungsrecht, das dem

Gesetzgeber im Bereich der Leistungsverwaltung kaum

Restriki ionen auferlegt, enihält der EG-Vertrag etne

eindeutigc Aussage gegen (Steuer)Subventionen Es

gilt ein Beihilfeverbof, von dem die Kommission im

ivege prärrentiver Konlrolle (Art 88 Abs 3 EGV) befrei-

"r-, 
Ä.,it. Andernfalls ist clie Vergünsligung (formal) ge-

meinschaftsrechtswidrig. Allerdings überpriift die EU-

Kommission steuerliche Beihilfen nicht daraufhin' ob

sie gleichheitswitir ig einzelne Gruppen privilegieren

bzw. zu Unrecht aus dem Kreis der Berechtigten aus-

schließen. So waren die (inzwischen abgeschafften?7)

Sonderabschreibungen für Fluqzeug- und Schiffstonds

ebenso durch die EU-Kommission genehmigt2s wie die

Okosteuervergünstiqungen, deren gleichheitssatz'wid-

riqem Zuschnitt sich leider auch clas Bundesverfas-

sungsgcricht verschlossen hat2') ' Die Kommission misst

steulirr-'chtli che B eihilf evorsch rif ten ausschlielJlich an

Art. 87 Abs. 2 und. 3 EGV. Zwatr unterliegen Beihilfen

clanach cinem Rechtfertiqungszwang Es handelt sich

aber um einen sehr groben Maßstab, der in erstet Linie

qegen Verzerrunqen innerhalb dcs Binnenmarktes qe-

ii.üt"t ist und der Kommission zudem erhebliche Ent-

scheidungsspielräume eröf f net:i( ' '

Mäßigende Wirkungen auf clcn steuer-l ichen Subventi-

onsgJsetzgeber versprechen eher die Grundfreihei-

ten, falls sich aus ihnen ein Verbot der Ungleichbe-

handlung von In- und Auslandssachverhalten auch für

Steuerveigünstigungen ableiten iässt l l iervon scheint

die EU-Kornmission auszugehen, die gegen die Be-

grenzung der Eigenheimzulage auf Inlandsobjekte

i$ Z Sutri EigZulG) ein Vertragsverletzunqsverlahren

eingeleitet hät"'. Die Anwendung der zu steuerrecht-

l ichen Belastungsnormen entwickelten Rechtspre-

chungs grundsätze wird d'er unterschiedlich en Teleolo-

gie rieie.t"chtl icher Belastungsnormen und Steuer-

iLrgünstigungen32 zwar nicht gerecht Sollte der EuGH

gleichwohl aus den Grundfreiheiten ableiten, class
Steuervergünstigungen ni.cht zwischen ln- und EU-
Auslandssachverhalt differenzieren dürfen:r3, dann
hätte dles allerdings den positiven Nebeneffekt, dass

sich der Gesetzgeber in den schwierigen Steuerver-

günstigungsabbaugefechten hinter dem EuGH zu-
iü.kri."h"l l könnte. Hier ergäbe sich ein Gleichlauf

zwischen der Herstellung der Europarechtskonformi-

tät (Europarechtstauglichkeit) durch gleich (schlechte)

Behandlung von In- und Auslandssachverhalt und dem

Prinzip leistungsf ähigkeitsgerechter Besteuerung.

Eine Ausdehnung cler Vergünstigungstatbestände auf

den Auslandssachverhalt dürfte dagegen kaum i'n Be-

tracht kommen. Man stelle sich per deutscher Eigen-

heimzulage geförderte Einfamilienhäuser in Frank-

rerch, Belgien r-rnd Poien vor!

2. Vorgaben des steuerrechtl ichen Sekundärrechts

Konkretere Vorgaben für die Ausgestaltung des natio-

naien Steuerrechts enthält das steuerliche Sekundär-

recht inGesta l tdesRicht l in i .enrechts.Dochistder lnhal t
Steuerrechti icherRichtl inienallenfallspartiellprinzipi-
enqeleitet, da clie Notwendigkeit einsti 'mmiger Verab-

schiedung zu vielfält igen poiit ischen Kotnpromlssen

zwingt. So sind etwa Regelungen wie der Befreiunqs-

kataläg in Art. 13 und 28 rler 6' Mehrwertsteuerrichtl i-

nier geiade nicht Ausclnick einer umsatzsteuerrechtl i-

chen Vergünstigunqsqerechtigkeit ' sondern spiegeln

mitgliedstäatl icüe Partikularinteressen wider:ja SoweiI

clie Steuerbefreiunqen den Vorster'rerabzug ar'rsschlit'r-

ßen, verstollen si.e zutlem gegen das Prinzip der Allphtt-

sc r r -  Ne l / o -Umsa lzs l  ouc r  ' ' '

Beinhal tendie l { icht l in ienUmsetzungsspie l räume' ls t
cler nationale Geselzgeber nicht qezwungen' nationale

Besteuerungsprinzipien zu verletzen' Tut er dies gleich-

wohl wie mit dcm auf Art 4 Abs' 2 SaIz 2 der Mutter-

Tochter-Richtlinie qestiitzten pauschalen Abzugsver-

bot für Beteifgungäufwancl in 0 Bb Abs 5 KStG:r6' un-

terliegt die Reqelung der vollen verf assungsrechtlichen

KontÄIle. Enthält das Richttinienrecht daqegen zwrn-

g"tla" Vorqaben, die sich nicht anders als unter Durch-

ürechung von Besteuerungsprinzipien- irmsetzen las-

sen"', gräift cler Vorrang des Gemeinschaftsrechts ein'

Se lbs twenndasResu l t a tg le i chhe i t ssa tzw id r i g t s t ,
X"--, eine Überprufung deiEG-rechtlichen Vorgabe

tlurch das Bundesverf assungsgericht j edenf alls solanqe

nicht in Betracht' wie der europäische Grundrechts-

er[che Beihilf-en, ZI-IR-Beiheft 69, 2001' 106; C Ponoyi' In-

schyk, Steuervergünstigungen als Beihilfen nach Artikel

92 EG-Vertrag, Diss. Baden-Baden 1999; \  l  Schön' Steu-
subjektiven Gemeinnützigkeitsfähigkeit

Stifiungen entgegen $ 5 Abs 2 Nr' 2 KSIG

32 K. TiPke (FN 2), S. Bs'

ää so 1""gri  EuGH v, 14.5.2005 - Rs c-39/04 (Laboratorres

Fourniär),  ABl. EG Nr' C 115/2005' 7; zuvor bereits u a'

EuGH v. 6.6.2000 - Rs. C-35/98, EuGHE 2000' I-4071 (Ver-

kooi jen).
34 W. Birkent'e.ld, Das große Umsatzsteuer-Handbuch' Lose-

biatt,  Q 91 Rz 11: , ,Keine veral igemeinerungsfähigen

Gründe erkennbar"; $ 91 Rz 47'

35 H. G. Ruppei.nFSrr., ' i< i ipr '" ,  Köln 1995' S 457 (469f );  K'

?ipfte, SIRO, Bd II'z, Köln 2003, S 999'

36 Dazu im Weiteren unten II 4 a'

37 Beispiel: erivitegrerun; ä"i o"tttttrte l91t 
fc 

durch 0 4

Nr. 11b USIG in U;;"";""q von Art 13 TeiI A Satz 1

Buchst. a der 6 RL EWG'

25
2b
z f

28
29
30

tertax 2004, 283 (2Bg ff .) .

J. Lang inTipke/Lang (FN 18)'  Q 4 Rz' 21'

K. Tipke (FN 2) ,  S. 7 B.

0 82i ESTDV i.V.m. $ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst w ESIG' ab-

ieschafft  durch Jahressteuergesetz 1997 v 20'12'1996'

BGBI .  I1997,2049.
Siehe Schreiben des BMF v. L7 2'1997, BSIBI I  1997 '  194'

BVerfG v.20.4.20O4, BVerfGE 110,294 (298 ff  ) '

W. Cremer in Callies/Ruffert, Komm zu EU-Vertrag und

EG-Vertrag, 2. AufI 2002, Art' 87 Rz' 27 ff"

Rechtssacie C-I52/05, ABl. EG Nr' C 132 v 28 5 2005' 1B;

dazu K. Hdußler, FR 2005' 872' In dieselbe Richtung geht

äin Votfug" des BFH (BFHE 206, 350) in der Rechtssache

Centro di Musicologia Walter Stauffer (Rs C-386/04) zur

3 1
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schutz dem nationalen entspricht3s und die Europä-
ischen Organe innerhalb der ihnen übertragenen Kom-
petenzen agiert haben3e.

Inlönderdiskriminierungen durch eine den Auslands-
sachverhalt gegenüber dem Inlandssachverhalt privile-
gierende Umsetzung von Richtl inien sind dagegen un-
eingeschränkt nach nationalem Verfassungsrecht zu
beurteilena0; europarechtlich sind sie nicht sanktio-
niert.

3. Systemzerstörende Wirkung der Rechtsprechung
des EuGH

oi Sleuersys tematik wird der Vermeiduttg von Steuer-
austallen geopfert

Der EG-Vertrag selbst enthält, wie dargelegt, keine ei-
genen Besteuerungsprinzipien, sondern Iässt den Mit-
gliedstaaten bei der Ausgestaitung der nationalen Steu-
ersysteme weitgehend freie Hand. De facto wirken die
Grundfreiheiten in der Bedeutung, die ihnen der EuGH
für das Steuerrecht verleiht, aber systemzerstörend. In-
dem der EuGH bei fortbestehender und durch die
Maastrichtkriterien sanktionierter - nationaler Haus-
haltsverantwortung (Art. 104 EGV) das nationale Fis-
kalinteresse nicht als Rechtfertigunqsqrund für Un-
qieichbehandlung anerkennt4l, zwinqt er die Mitglied-
staaten zu vorwiegend fiskalisch motivierten Antwor-
ten auf festgestellte Diskriminierungen. Passen die
Mitgliedstaaten den Inlandssachverhalt dern Auslands-
sachverhalt an42, statt umgekehrt dic Uenachteil igunq
cles grenzüberschreitenden Sachverhall.s a bzuschaff en,
werden die traditionell im Auslandssachverhalt hinge-
nommenen Atlstriche bei der Verwirklichung des Leis-
tungsfähigkeitsprinzips auf den Inlandssachverhalt
übertragen. Im Internationalen Steuerrecht erfährt das
Leistungsfähigkeitsprinzip seit jeher Modifikationen.
Zum einen zwingt der grenzüberschreitende Sachver-
halt zu einer Aufteilung der Steuerquellen zwischen
den Fisci, zum anderen sind die Informationsbeschaf-
fungsmöglichkeiten territorial begrenzt. In der Folge
weist die beschränkte Steuerpfi icht objektsteuerartige
Züge aufo3. Das Quellenstaatsprinzip bedingt eine Sche-
dularisierungaa. Zwar besteht vielfach, insb. mangels
Steuergefälles innerhalb Deutschlands, gar kein Be-
dürfnis für die Ausdehnunq von für den Auslandssach-
verhalt konzipierten Vorschriften auf reine Inlandssach-
verhalte. Die Systemzerstörung und Komplizierung des
nationalen Steuerrechts wird aber hingenommen, wenn
der Gesetzgeber auf Vorschriften zur Sicherung des na-

tionalen Steueraufkommens - wie etwa $
nicht verzichten zu können glaubt.
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b) Unbegrenzte Rückwirkung der Entscheidungetl des
EUG H e ßchwe rt re g e thaf te Re ak tio ne n

Dass die Mitgliedstaaten punktuell und wenig regelhaft
auf die Rechtsprechung des EuGH reagieren, l iegt auch
an dem Zeitdruck, unter dem die Entscheidungen um-
gesetzt werden müssen. Da der EuGII anders als das
Bundesverfassungsgericht bisheras keine Ausnahmen
von der Rückwirkung gerichtl icher Entscheidungen
vorsleht, müssen die Mitgliedstaaten umgehend reagie-
ren, um weiteren Steuerausfällen vorzubeugen. Über-
stürztes gesetzgeberisches Handeln ist eine der häufigs-
ten Ursachen für schlechte Gesetzgebungsqualität und
die Chaotisierung des Steuerrechtsab. Zudem verhindert
der durch die Rückwirkung der Entscheidungen verur-
sachte Zeitdruck notwendige Abstimmungen zwischen
den Mitgliedstaaten, die vielfach Voraussetzung dafür
wären, den Ausiandssachverhalt dem Inlandssachver-
halt gleichzustellen, etwa um Informationsdefizite, die
dies bisher verhindert haben, abzubauen.

So berechtigt die Krit ik an der Unvereinbarkeitsrecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts in den meis-
ten Fällen ista7, so bedcnkenswert ist die Forclcrung

!  ; ; ,nach Uberganqsfristen für EuGI{-Entscheidunqen.
Zwar gibt es keine Garantie dafür, dass dic Mitqliect-
staaten ihnen eingeräurnte Umsetzunqsfristen nicht un-
produktiv verstreichen lassen. Trotzdem sprechen in
bestirnmten Fällen gute Gründe für Überganqsfristen
zur Umsetzung von EUGH-Entscheidungen: Europa-
recht ist in sehr viel stärkerem Maße als das Verfas-
sungsrecht einem dynamischen Verständnis unterwor-
fen, Der Europäischen Gcmeinschaf t ist das Prozcsshaf -
te immanent. Zwar kann man argumentieren, die Mit-
gliedstaaten würden ihre Pfl ichten aus Art. 10 EGV lan-
ge genllg kennen und hätten bis zr.rm Ende der Über-
gangsfrist am 31. 12.1992 (Art. 14 EGV) Zeit gehabt, ihre
nationalen Steuersysteme von europarechtswidrigen
Normen zu bereinigen, dabei bleibt die Dynamik der
Rechtsprechung des Gerichtshofs aber außer Betracht.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die erste Entscheidung
zum Recht der direkten Steuern kaum 20.Iahre zurück-
liegta8 und der EuGH seither die Schraube immer enger
angezogen hat. Anders als die Beseitigung von Ver-
fassungsrechtsverstößen bedarf es zudem der zeit-
intensiven Abstimmung zwischen vielen Akteuren, um
nationale Haushaltsinteressen und Steuersystematik in
Einklang zu bringen.

Hey, Erosion nationaler Besteuerungsprinzipien im Binnenmarkt?
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BVerfG v. 22.1,0.1986, BVerfGE 73,339 (Solange II);BVerfG
v. 7.6.2000, BVerfGE 102,147 ff  .  (Bananenordnung).
Im Einzelnen ist die Einschränkung der Kompetenzüber-
schreitung durch die Maastrichtentscheidung (BVerfG v.
12.10.1993, BVerfGE 89, 155) sehr problematisch, s. Um-
bach/Clemens/ Heyde, GG, Mitarbeiterkommentar, Hei-
delberg 2000, Art.  23R2.73 ff  .
Zu der Inländerdiskriminierung infolge der Eurowings-
Entscheidung zu $ B Nr. 7 GewStG (EuGH v. 26.10.1999 -
Rs. C-294/97, EuGHE 1999,1-7447) s. P. Bul l inger, ISIR
2 0 0 5 , 3 7 O  ( 3 7 1 f f . ) .
C. Sei ler, StuW 2005, 25 (29\.
Europarechtskonform, vgl. O. Thömmes, Intertax 2004,
1"24 (125\t J. Hey, StuW 2004, 193 (196).

.1. Lang in Tipke/Lang (FN 1B), $ 9 Rz. 26.
H. Debatin, Konzeptionen der Steuerpfl icht, FR 1969,277
(278t .

Eine Anderuno könnte die Rechtssache Rs. C-475103 zur
italienischen IRAP bringen, deren Rückerstattung im Fall
der Gemeinschaftsrechtswidrigkeit auf 120 Mrd. € bezif-
fert wird, vgi.  Schlussanträge des Generalanwalts Jocobs
v .17 .3 .20O5i  dazu B.  Kaminsk i ,  S tbg .  2005,  230.
J. Hey, Steuerplanungssicherheit, KöIn 2002, S. 7 4 ff .
Grundlegend dazu R. Seer, NJW 1996, 285; K. Drüen, FR
1999,  289.
EuGH v .  28 .1 .1986 -  Rs .  270183,  EuGHE 1986,  273 (avo i r
fiscal).
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4. Rechtiertigung der Einschränkung von Besteue-

rungsprinzipien durch die Ziele der Europarechts-

tauglichkeit und Wettbewerbsiähigkeit des Steuer-

systems?

a) Eur o p ar e ch tstau g l ichkeit

Erkennt man die europarechtlichen Zwänge, denen der

Gesetzgeber ausgesetzt ist, an, stellt sich die Frage,

welche Eingriffe in das Steuersystem gerechtfertigt

werden können, um das System europarechtstauglich
zu machen.

Wird der Auslandssachverhalt dem Inlandssachverhalt
gleichgestellt, clehen leistungsfähigkeitsgerechte und

öuroparechtstaugliche Besteuerung wie etwa durch

Verwirkiichung des subjektiven Nettoprinzips auch für

Grenzpendler  ($$ 1 Abs.  3,  1a EStG)ae -  in  der  Regel

konform. Problematisch ist der umgekehrte Fall '  Mit

clem Hinweis, die Anderung diene der Herstellung der

,,Europarechtstauglichkeit", hat der Gesetzgeber in

jüngerer Zeit u.a. clen Wechsel vom körperschaftsteuer-

rechtl ichen Vollanrechnungsverfahren zum Halbein-

künfteverfahren, die Ausdehnung von Q Ba KSIG auf

das Inland, clie Anordnung eines pauschalen Abzugs-

verbots für Beteil igunqsaufwand in 0 Bb Abs' 5 KSIG so-

wie clie Einführung eines allgetneinen Steuerabzugs

bei Bauleistungen ($ $ 4B ff . ESIG) begründetso' $ 0 Ba' Bb

Abs. 5 KSIG verstoßen qegen das objektive Nettoprin-

zip; das I lalbeinkünfteverf ahren verursacht wirtschaft-

l ichc Doppelbelastungen uncl $0 48 ff. ESIG führen zu

einer manqels besonderen Sicherungsbediirfnisses un-

verhältnisrnäl3igen Indienstnahnlc Privater' Mit Aus-

nahme vielleicht des Überganqs zum Halbeinkünfte-

verfahren traqen alle Neucrunqen zudem in erheb-

lichem MalJe zur Komplizierung cles Steuerrechts bei'

Wenn die Abwehr einer drohenden Europarechtswid-

rigkeit cl iese Eingriffe in das Steuersystem rechtfertictren

würde, wäre clas Europarecht die offene Flanke' gegen

die nationale Besteuerungsprinzipien machtlos wären'

Mit clem Wechsel vom körperschaftsteuerrechtlichen
Anrechnunqsverfahren zum l-lalbeinkünfteverfahren

setzt sich KlausTipke tn rler 2. Auflage der Steuerrechts-

ordnunq auseinander. Dabei gewi,nnt das Argument

der,,Europataugiichkeit" zentrale Bedeutung:

..Man wird unterscheiden müssen zwischen der Frage, ob der

Gesetzgeber überhaupt berechtigt war' das Flalbeinkünfte-
verfahÄn dem Anrechnungsverfahren vorzuziehen, und der

Frage, ob er das Halbeinkünfteverfahren so gestalten durfte'

wie er cs gestaltet hat. Zum Halbeinkünfteverfahren durfte er

m. E. schon cieshalb überqehen, weii sich so die 'Europarechts-
tauglichkeit' sicherer un<1 schneller erreichen ließ als mit dem

Volianrechnungsverfahren, das in der Europäischen Union

nur noch in Italien und Finnland angewendet wird "

Man mag - je nach Unternehmenssteuerverständnis -

dartiber streiten, wie streng die verfassungsrechtlichen

Vorgaben für die Ausgestaltung des Körperschaftste'tr-

ersystems sind. Soweit dern Gesetzgeber hier ohnehin

ein weiter Gestaltungsspielraum zugebil l igt wird, ist es
nicht zu beanstanden, wenn er sich bei der Ausfüllunq

dieses Spielraums vom Ziel der Europarechtstaugiich-

keit leiten lässts1. Gleichwohl ist der Gesetzgeber mei-

nes Erachtens verpfl ichtet, Eingriffe in die bestehende

Steuersystematik zur Anpassung an das Europarecht so

schonend wie möglich vorzunehmen. Wenn man unter-

stellt, dass die Ausdehnung des körperschaftsteuer-

rechtl ichen Anrechnungsverf ahrens auf Auslandssach-

verhalte nicht allein aus haushalterischen Gründen un-

terblieben ist, sondern auch deshalb, weil eine exakte

Anrechnung ar.rsländischer Körperschaftsteuer man-

gels Kenntnis der Vorbelastung im Ausland technisch

undurchführbar war, dann hätte es nahe gelegen, statt

zu dem besonders verzerrend wirkenden I-lalbeinkünf-

teverf ahrenzueinempauschalen (Teil)Anrechnungsver-

fahren zu wechseln52.

Noch deutiicher wird das Problem anhand des seit 2004

tür In- und Auslandsbeteil igungen geltenden Betriebs-

ausgabenabzugsverbots in $ Bb Abs' 5 KStGs3' $ 8b Abs'

5 KSIG verstößt unzweifelhaft gegen das objektive Net-

toprinzipsa. Der Ciesetzgeber war jedoch insofern in der

Zwickmühle, als clie zunächst mit $ 8b Abs' 7 KStGs5

vorgenommene l)ifferenzierung zwischen In- und Aus-

lanäsbeteil igungen gcmeinschaftsrechtl ich nicht halt-

bar wars", die Streichr-rng des pauschalen Abzugsver-

bots aber zu einer einseitiqen Minderung des Steuer-

aufkommens in Deutschland gefi ihrt hätte, während

clie auf diese Weise finanzierten Gewinne nur im Staat

cler Tochtergesellschaft der Steuer unteriegen hätten'

Aber ist das ausreichencler Grund' das Nettoprinzip ein-

zuschränken? Der Gesetzgeber war im Fall des Q Bb

Abs. 5 KSIG weder aus rechtl ichen noch aus techni-

schen Gründen gehindert, den Auslandssachverhalt

dern Inlandssachvcrhait qleichzustellen, d'h in beiden

Fällen den vollen Abzug zu gewähren Es hätte ihn aber

Aufkommen gekostet, auf das zu verzlchten er unter

dem Gesichtspunkt zwischenstaatl icher Nutzen-Auf-

teilungs- odei Verteilungsgerechtigkeitsi als unbilliq

empfa"na. Eine Regelung unter Verzicht auf die Be-

schränkung des objektivön Nettoprinzips war dem Ge-

setzgeber schlicht ztt teuer.

In dieselbe Richtung geht die Ausdehnung von $ Ba

KSIG auf das Inlanä i.t fotg" der Rechtssache Lank-

horst-Hohorsts8. Der Gesetzgeber hat suggeriert ' hierzu

habe es keine Alternative gegebense' Dem ist nicht so

Europarechtskonform wäre auch die Abschaffunq von

2003,  2840.
54 H.M., z.B. G. Leis, FR 2004,53 (67)t Kroppen/Schreibet '

IWB 1999, Fach 3, 1'227 (1'242\'

55 In der Fassung des StEnttG tSggtZOOOtZO}2v 24'3 1999'

BGBL I 1.999,402.
56 Vgl. FG Hamburg v.29.4.2004, EFG 2004, 1639 unter Be-

zugnahme auf EuGH v. 18 9 2003 - Rs-168/01' EuGHE

2003, I-666 (Bosal)

57  K.T iPke (FN 2) '  S .523.
58 EuGH v. 12.12.20O2- Rs C-324l00, EuGHE 2002'I-1'179

(Lankhorst-Hohorst)
59 BT-Drucks. 75/ 7518' 14.

49 Ais Reaktion auf EuGH v 14.2'1995 - Rs C-279l93'

EuGHE 799 5, I-225 (Schumacker).

50
5 1

Nachweis der Gesetzesbegründungen in FN 8'

Siehe die Begründung im Gesetzgebungsverfahren BT-

Drucks. 14/2683,95; zustimmend H. J. Pezzer, StuW 2000'

L44 (147) tW.  Schön,  S tuW 2000,  151 (154) '

J. Hey, DSTJG-Sonderband, Unternehmenssteuerreform'

2001, S. 5 (17); und ausfuhrl ich J. Engliscft  (FN 11),

s. 403 ff  .
53 Eingeführt durch Gesetz zur Umsetzung der Protokoil-

erklärung der BReg zur Vermittlungsempfehlung zum

Steuerveigünstigungsabbaugesetz v. 22 12'2003' BGBl I
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$ 8a KSIG gewesenrio. Die Regelung bricht mit dem vom
Bundesfinanzhof entwickelten prinzip der Finanzie-
rungsfreiheit6l, sie ist für den Inlandsfalt unsinnig, da
hier mangels Steuergefälles kein Missbrauchspotential
besteht, sie bürdet den Steuerpfi ichtigen erheblichen
Kontrollaufwand auf und birgt schließlich insbesonclere
in Dreieckskonstellationen die Gef ahr von Doppelbelas-
tungen62. Soll all dies durch das Ziel der l{erstellunq der
Europarechtstauglichkeit gerechtf ertigt sein?
l)ient die Durchbrechung von Besteuerungsprinzipien
zur  I lerste l iung der , ,Europarechtstaugl ichkei t , ,  in
Wirklichkeit nur der Vermeidung von Aufkommensein_
bußen, schlägt eine Rechtfertigung fehl. Grundrechte,
Steuergleichheit und objektives Nettoprinzip stehen
nicht unter Finanzierbarkeitsvorbehalt63. Auch clie un-
gerechteste Steuer produziert Aufkommen. Ungelöste
zwischenstaatl iche Verteilungskonflikte, die tlen Kern
des Arguments der,,Europarechtstauqlichkeit,, ausma-
chen, dürfen nicht zu Lasten der Steuerpfl ichtiqen ge-
hen, sondern müssen - ebenso wie nationale Finanz-
ausgleichsfragen staatsintern zu lösen sind{ia - auf
(zwischen)staatl icher Ebene bewältigt werden. Allen-
falls können sie ein temporäres Hilfsarqument sein fi ir
einen Übergangszeitraum, in clem sic,itbare Anstren-
gungen zur Lösung des Verteilungskonfliktes unter-
nommen werden müssen.

Etwas anders verhält es sich mit dem Arqument der
Europarechtstauglichkeit im Bereich des Bclteucrungs-
verfahrens. Traditionell werden Steueransprüchc ge-
geniiber Gebietsfremden im Wege (abgeltencler) euel-
lenabzügc durchgesetzt, auch wenn in gteichgelagerten
Fällen rein innersl.aatlich ein Veraniagunqsverfahren
zur Anwendung kornmt. Selbst wenn ein Veranlagungs-
wahlrecht die Nachteile der Abgeltung vermeirlet, er-
geben sich aus dem rein prozeduralen Unterschiecl
zwischen Quellenabzug und Veraniagung für cien Steu-
crschuldner Zins- und Liquiditätsnachteile, für den
Entrichtungspflichtigen Haftungsrisiken. Der Bundesfi-
nanzhof hält diese Nachteiie in der Rechtssache FKp
Scorpio für gemeinschaftsrechtswidriq(j5. Der EuGH
erkennt zwar das Interesse der Mitgliedstaaten an wirk-
samer steuerlicher Kontrolle grundsätzlich an.{i6 Nur
unterliegt er dem Irrtum, Amtshilfe-6? und Beitreibungs-
richtlinie'iB reichten hierfür aus, so dass verfahrensrecht-

Möglicherweise sogar europarechtskonformer, cla auch
die Neufassung des g Ba KSIG die europarechtl ichen Be-
denken nicht auszuräumen vermag, s. U. prinz in Herr-
mann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, Jahresband 2004,
0 8a KSIG Anm. J 03-5.
BFH GrS v .4 .7 ,1990,  BStB l .  I I  1990,  B1T;  BFH v .  5 .2 .1592,
BStBI .  I I  1 .992,532 i  BFI {v .8 .12 .1997,  BStBt .  I I  1998,  193.
Zur Krit ik im Einzelnen J. Hey (FN 18), $ 11 Rz. 83 ff  .
BVerfG v. 17.1.1957, BVerfGE 6, 55 (80); BVerfG v.
29.5.1990, BVerfGE 82, 60 (Bg); K. Tipke (FN 2), S. 326;
D. Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der
Steuernormen, Köln 1983, S. 255 f. ;  S. IJuster, Rechte und
Ziele, Diss. Berl in 1993, S. 360.
Zur diesbezüglichen Krit ik an g 35 EStG s. J. Hey, FR 2001,
870 (B7B) .
Siehe die Vorlage des BFH v.28.4.2004, BStBI. I I  2004, B7B,
in der Rechtssache C-290/04, FKP Scorpio Konzertpro-
duktionen.
EuGi {  v .  28 .10 ,1999 -  Rs .  C-55/98 ,  EuGHE 1 .gg9, I -7641
(Vestergaard); EuGH v. 8.7.1999 - Rs. C-254l97, EuGHE
1999, I-4809 (Baxter).
Richtlinie 77/799/EWG v. 19.L2.1977, ABl. EG Nr. L
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liche Ungleichbehandlungen von In- und EU-Auslän-
dern nicht erforderlich und damit nicht gerechtfertigt
seien6e. Dass sich mit den sperrigen Instrumenten der
Amtshilfe- und Beitreibungsrichtl inie der deutsche
Steueranspruch zwischen Palermo und Helsinki nicht in
der gleichen Weise durchsetzen lässt wie zwischen Mün-
chen und Hamburg, l iegt auf der Hand. Würde der Ge-
setzgeber hier den Weg beschreiten, gegenüber dem
Steuerausländer auf die speziellen Sicherungsverf ahren
zu verzichten * den Auslandsfall dem Inlandsfall anpas-
sen -, sähe er sich dem Vorwurf eines strukturellen Erhe-
bungsdefizits ausgesetzt. Die Rechtsanwendungs gleich-
heit wäre verletzt7o. Peter Fischer hat als erster au{ den
im Il inblick auf das Gebot der Rechtsanwendungs-
gleichheit heraufziehenden Konfiikt zwischen EuGFI
und Bundesverlassungsgericht auf merksam gernachtr 1.
Hier bleibt also - solanqe der EuGFI an seiner zweifel-
haften Rechtsprechung festhält als europarechts- urici
verfassr.rngskonforme Lösung nur die Ausrlehnung der
Quellenabzugsverfahren auf das Inland, allerdings um
den Preis der - aus der reinen Inlandsperspektive nicht
gebotenen und damit kaum zu rechtfertigenden - In-
dienstnahme Privater für Zwecke der Steuercntrich-
tung'72.

b) We tlbewe rb stähig keit

Vor noch größere Herausforderunqen wircl das nationa-
le Steuersystem durch den Steuerwettbewerb gestellt i :r.
Das Steuersystem muss wcttbewcrbsfähic; sein, urn in-
ländischer Investoren von dt:r Abwanderunq in attrakti-
vere Steuerstandorte abzuhalten und im besten Fall
ausländische Investoren anzuzichen. Wettbewerbsfri-
hiq ke it meint wohlgemerkt nicht Wettbewerbsneulro/j-
Ioi. Das ökonomische Postulert dcr Wettbewerbsneutra-
l ität wcist als Wettbewerbsgleichheit weitgehende Pa-
rallelen zum Leistungsfähiqkeitsprinzip ar.rf74. Wettbe-
werbsfähigkeit ist dagegen qerade nicht auf Gleichheit
angelegt, sondern auf Wettbewerbsvorteilc.

Während Standortsicherung und Steuerwettbewerb
anfangs nur punktuelle Spuren hinterlassen haben,
etwa mit dem Standtortsicherungsgesetz 1993 (g 32c
EStG)?s oder der 1998 eingeführten Tonnagebesteue-
rung ($ 5a EStG)7t', gehen die Überlegungen mittler-

336/1977, 15.
68 Richtl inie 76I308/EWG v, 15.3.1976, AB1. EG Nr. L73/1976,

1 8 .
69  EuGH v .  15 .5 .1997 -  Rs .  C-250 l95 ,  EuGI IE  1997,1-2471, ,

Rz. 40 f .  (Futura Part icipations); Er,rGH v. 28.10.1999 - Rs.
C-55/98, EuGIIE 1999, I-7641, Rz. 26 ff .  (Vestergaard).

70 BVerfG v. 27.6.199I, BVerfGE 84, 239 (268) - Zinsbesteue-
rung; BVerfG v. 9.3.2004, BVerfGE 110,94 - Spekulat ions-
gewinne.

71  P.  F ischer ,  FR 2004,630 {634) .
72 Insofern äußert D. Gosc/r in P Kirchhof, EStG Kompakt-

Kommentar, 5. Aufl . ,  lJeidelberg 2005, $ 38 Rz. 3,
verfassungsrechtl iche Bedenken an der Bauabzugssteu-
er.

73 Grundlegend J. Lang (FN 25), g B Rz. 72 ff  .
74 J. Hey in Herrmann/Heuer/Raupach, Einf. KSIG (Stand:

Sept. 1999) Anm. 37.
75 Standortsicherungsgesetz v. 13,9.1993, BGBI. i  1993,

1 5 6 9 .
76 Durch Seeschiff fahrtsanpassungsgesetz v. 9.9.1998, BGBI.

r  1998,  2860.
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weile mit Abgeltungssteuerir und Dualer Einkommen-

steuetT8 an die Grundfesten der synthetischen Ein-

kommensteuer. Zwar bietet clie Konsumsteuertheorie

systemoüsche Erklärungen für eine Verschonung von

iapital- gegenüber Arbeitseinkommen' Primärer Aus-

lösär der Diskussion sind aber pragrnatische Machbar-

keitsüberlegungenre. Nicht mehr die Leistungsfähig-

keit des Stöuerpfl ichtigen, sondern die Mobil ität der

Einkunftsquellen entscheidet über die Höhe der Steu-

erbelastung. So wie die Markteinkommenstheorie als

auf das Administrierbare zurückgenommene Reinver-

mögenszuqangstheorie verstanden werden kann8o' ret-

tet die Konsumsteuertheorie den Anspruch auf Syste-

matik fur eine auf das international Durchsetzbare zu-

rückgenommene Besteuerung'

Es ist eine Richtungsentscheidung, ob man den Heraus-

forderungen des internationalen Steuerwettbewerbs

mit möglichst eng umgrenzten Privilegierungen mobi-

ler Steuerquellen begegnet, ciies war das Rezept von

$ 32c ESIGund Q 5a ESIG, ocier mit einem grundlegen-

den Umbau des Steuersystems' Verfassungsrechtlich ist

der Systemumbau - etwa die Umschichtung von den di-

rekten zu den indirekten Steuern - vorzugswürdig' da

der Gesetzgeber insofern die ihm für die Arrswahi der

Steuerqueilen und die Ausqestaltung des Steuersatzes

vom Bundesverfassungsgerricht zugebil l igte Gestal-

tunqsfrciheitsl in Anspruch nehmen kann' Bei der Aus-

wahl der Steuergcgenstäncle darf sich der Gesetzqeber

von den Gesichtspunkten dcr Wettbewerbsfähigkeit

des Steuersystems und cler Durchsetzbarkeit des Steu-

eranspruchi in offenen Märkten leiten lassens2' Werclcn

daqegen im bestehenden System einzelne Einkunftsar-

tenpiivi legiert, bedarf clieser Brr'rch mit dem selbst sta-

tuierten System der besonderen Rechtfertigung So-

wohl $ 32c EStc'rt ais auch 0 5a EStGBa sind unter diesem

Aspekt bedenklich

Die Duale Einkommensteuer privilegiert ebenfalls ein-

zelne Einkunftsarten, erhetrt dabei aber den Anspruch

einer neuen Systementscheidung' Wre Joachim Eng-

/isch jüngst herausgearbeitet hat8s, kommt es dabei

gu.t, äntrlcneidend darar-rf an, welches Systemverständ-

iir'n *u., an d.ie duale Einkommensteuer anlegt Bei ei-

ner Würdigung der Dualen Einkommensteuer nach

Maßgabe des traditionellen Einkommensteuerver-

77 Zum hessischen Vorschlag einer Abgeitungssteuer

Schenk/Brusch, DSIR 2OO5,1254i ferner M Jachmann'BB

2003,2712.
78 Spengel/Wiegard, Duale Einkommensteuer: Die prdgmö-

tische Variante erner grundlegenden Steuerreform' Wirt-

schaftsdienst 2004,71 (74); kr i t  P' Fischer'  FR 2004' 630

(637 f .). Grunrllegend zur verf assungsrechtlichen Rechtf er-

iig""g cler Dualen Einkommensteuer unter dem Gesichts-

pini.i aet internationalen Wettbewerbsfährgkeit' J' Eng-

iisch, Die Duale Einkommensteuer - Reformmodell für

Deutschland, IFSI -schri f t  Nr'  432, 2005'

?9 Ganz deutlich zur Genese der Dualen Einkommensteuer

in den Nordischen Staaten T' Viherkenttci' IStR 1994' 41'4

(415 f.) ;  Ierner Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003): Jahresgut-

ächten 2003/2004, S 339; Wiss' Beirat beim BMF' Flat Tax

oder Duaie Einkommensteuer?, BMF-Schriftenreihe Band

76,  Bonn 2004,  S .  32  f f .

BO J. Lang (FN 25), 0 4 Rz 10B; einschränkend K Tipke

(FN 3s) ,  s .  630 f .
er iVerf i  v. 5.2.2002, BVerfGE 1'05, 17 (46); BVerfG v'

29.11.1989, BVerfGE 81, 108 (Lt7)i  zuRecht kr i t  K' Tipke

ständnisses bestehen erhebliche Zweifel, ob sich die

Ungleichbehandlung als Reaktion auf den internatio-

nalän Steuerwettbewerb rechtfertlgen lässt Zum einen

existiert nach traditionellem Verständni's kein grund-

sätzlicher Unterschied zwischen Kapital- und Arbeits-

einkornmen. Zunt anderen erfordert das Gebot der

Wettbewerbsfähigkeit nur die Steuersatzsenkung auf

das mobile Kapitaleinkommenr nicht aber die Diskrirni-

nierung des immobilen Arbeitseinkommens Dass Ar-

beitseinkommen weiterhin (hoch) progressiv besteuerl

wird, hat in erster Linie haushalterische Gründe' weil

eine entsprechend niedrige Flat TaxBT für alle Einkunfts-

arten nicirt tinanzierbar ist. Sie ist darüber hinatLs wie

der Bundestagswahlkampf 2005 belegt hat - auch poli-

t isch nicht reälisierbar. Letztl ich ist die Priviieqierung

des Kapitaleinkommens nur mittels der Konsumsteuer-

theor ieauslebenszei t l icherPerspekt ivezrr recht fer t i -
gen88. Allerdings stellt sich dann die Frage, ob es mit der

Äachg elag e r rcÄ Be ste ue nrn g nicht einen schonenderen

,tusgielctr zwischen d.en Zielen der Wettbewerbsfähiq-

keit"und der gteichmäßigen Besteuerung nach der indi-

viduellen Leistungsfähigkeit und ohne die praktischen

Probleme der Dualen Einkommensteuer gibttie'

III. Rückkehr zur Verwirklichung von Besteuerungs-

PrinziPien durch Harmonisierung?

1. Notwendigkeit koordinierter Rechtsentwicklung

Die derzeitige EuGt'l-Rechtsprechunq führt zwar zu ei-

ner Angleichung cler mitgliedstaatl ichen Steuersyste-

me im Wegc der - vor allem in clen 1 990er Jahr beschwo-

renen -,,r1il lu,-t I larmonisierunqiie0' Ohne Koordination

ist dies aber eine Angleichung auf dem kleinsten steu-

crsystematischen Nenner' Der steuersystematische

,,race to the bottom" wird sich nur clann stoppen lassen'

wenn dic Rechtsentwicklung nicht länger den eher zu-

fäll igen Einschlägen der EuGH-Rechtsprechunq über-

lassän, sondern planvoll gestaltet wird'

2. Europäisches Steuerveriassungsrecht?

Dabei lst ,, der europäische Konsens über Prinzipien und

StrukturenderBesteuerung. . .Grundvoraussetzungfür

(FN 2) ,  S .  300 f f  .

i lV"rtC v. 27.6.1991, BVerfGE 84,239' 274 (282); tr ierzrt

J. Englisch (FN 7B)' F. l I  1a

SionJVortug"beschluss des BFII v 24'2 1999 -X R 171196'

gstBl. I I  19ö9, 450; dlf ferenzierend' J'  Lang (FN 25)'  $ I

Rz. 202:Gleichheitssatzwidrig im System der Einkommen-

steuer, gerechtfertigt als Sonderunternehmenssteuet'

Bl,  D.GosJh,DSIR 1999, 753;H'-J Kanzler 'FR 1999' 363 ("sys-

temwidrige Einzelregelung " )

85  J .  Eng l isch  (FN78) ,  F I I  Ib '

äO nur,-t""i. Lang inTipke/Lang (FN 1B)' 0 4 R2 113 ff '

B'] Zur Auseinandersetzung iwischen Flat Tax und Duaier

Einkommensteuer Wissl Beirat beitn BMF ' Flat Tax oder

Duale Einkommensteuer?, BMF-Schrif tenreihe Band 76'

Bonn 2004; R. Matteott i '  ASA 2005' 673i R' Seer'BB 2004'

22V2.
BB A.A.  J  .  Lang (FN 25) ,  0  B  Rz 79 '

89 J. Lang (FN 25), 0 B Rz 79

90 U. Schreiber, StuW 1'gg4,238(253);M MickinBirk (Hrsg ) '

Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts'

Herne/Beriin 1995, $ 24 Rz' 25 ff ; zurückzuführen auf

C. Tibout,Journal of Poi i t ical Economy 1956' S 416 ff  '
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die Harmonisierung der staatlichen Steuersysteme über
den EG-Vertrag hinaus", wie Klous Tipke in der Fest-
schrift für Klous Vogel festgestellt hate'. Und weiter: ,,...
wenn Europas Steuerrechtsordnungen harmonisiert
werden sollen, muss man möglichst mit den Verfassun-
gen und ihrem Verständnis anfangen, weil von ihnen ein
europäisches Steuerrechtsbewusstsein ausgehen muss,
weil sich sonst Sekundäres vor Primäres schiebt"e2.

Vor allem in Deutschland werden Fragen der Steuerge-
rechtigkeit, der Steuersystematik, der Neutralität und
Rationalität des Steuerrechts traditionell auf der Ebene
des Verfassungsrechts diskutierte3. Zwar ist auch das
deutsche Grundgesetz nicht die Quelle sachgerechter
13esteuerungsprinzipienea. Die Verfassung verleiht den
steuerpolit ischen Ausgangsentscheidungen aber über
das Gebot der Folgerichtigkeit und Systemgerechtig-
keit Stabil ität. Das Bundesverfassungsgericht gilt als
das weltweit aktivste Verfassungsgericht in Steuer-
rechtsfragenes. In anderen Staaten sind die Steuerqe-
setzgeber freier, ja sie haben - wie Croßbritannien - zum
Teil noch nicht einmal (qeschriebene) Verfassunqen
oder kennen keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Die Be-
tonung verfassungsrechtlicher Bindungen in Deutsch-
land ist Ausdruck eines tiefwurzelnden Misstrauens qe-
genüber der ökonomischen Rationalität der Steuerpoli-
t ik. Dass die Steuerpolit ik von sich aus von unsinnigen,
systemwidrigen, streitanfäll igen Regelungen absieht,
darauf kann nicht vertraut werden. Auch von im Gesetz-
qebungsverfahren geäul3erten verfassungsrechtlichen
Bedenken lässt sich der Gesetzgeber selten von seinen
fiskalischen Zielen abbrinqen. Es bleibt aber die Ilofl-
nung der nachträgiichen Kontrolle durch das Ilundes-
v erf assungs gerichteij.

Ohne das Damoklesschwert der Verfassungswidrigkeit
fällt dageqen manche Anpassung an den internationa-
len Steuerwettbewerb leichter. Duale Einkommensteu-
crn werden in Deutschland als verfassungsrechtlich be-
denklich eingestuftsi. In den Nordischen Staaten, in de-
nen seit Beginn der 1990er Jahre Duale Einkommen-
steuern zur Anwendunq kommen, wächst zwar dje Ein-
sicht in die praktischen Probleme und die Gestaltungs-
anfäll igkeit dualer Einkommensteuersysteme, auch
gibt es ein allgemeines Störgefühl gegenüber den Ver-
teilungswirkungen, als Verfassungsrechtsthema wird
die Ungleichbehandlung von Kapital- und Arbeitsein-
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kommen indes nicht eingestuft. Standortpolit isch at-
traktive Niedrigsteuersätze werden zudem vielfach
durch empfindliche Restriktionen der Verlustverrech-
nung erkaufte8. Zeitl ich begrenzte Verlustvorträge, wie
sie im Ausland die Regel sindee, verletzen nach deut-
schem Verständnis aber in verfassungswidriger Weise
das obj ektive Nettoprinzip 1oo.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass sich Deutschland mit
seiner Tradition eines Steuerverfassungsrechts inner-
halb der Gemeinschaft wird durchsetzen können. We-
der der ungeschriebene Europäische Grundrechtskata-
logl0r noch die Europäische Menschenrechtskonventi-
on102 sind bisher als Besteuerunqsschranken in Erschei-
nung getreten. Ob eine zukünftige Europäische Verfas-
sung, falls sie jemals verabschiedet werden wird, Qr.relle
gesamteuropäischer Besteuerungsprinzipien sein kann
und ob sie Maßstäbe zur Überprufung europäischer
Steuerrechtsakte l iefern wird, ist ebenfalls zweifelhaft.

Dabei enthält der EU-Verfassungsvertragl0:J den gesam-
ten Kanon steuerrechtl ich relevanter Grundrechte: eine
Menschenwürdegarantie (Art. I l-61), den Schutz von
Ehe und Familie (Art. II-69, II-93), die Garantie der Ei-
gentums- und Berufsfreiheit (Art. II-75,11-77) und einen
aligemeinen Gleichheitssatz (Art. II-80, lI-81). Nicht
enthalten sind claqeqen - im Untcrschied zu einzelnen
mitgliedstaatl ichen Vcrfassungen ein Gebot der Be-
steuerunq nach der wirtschaftl ichen Leistunqsfähiqkeit
oder Besteuerunqsgrenzen t')4.

Am ehesten wird man sich verrnutl ich a'uf einen Gmnd-
satz der Steuerfreiheil cles Existenzminirnums verstän-
digen können105, wenngleich es im Detaii etwa bei der
Frage des Ausmaßes der Ber[icksichtigung von Kindern
im Einkommensteuerrecht durchaus unterschiedliche
Vorstellungen geben dürf te.

Auch das Leistungsfähigkeitsprinzip hat gesamteuro-
päische Wurzelnr0(i. Einige europäische Verfassungen
bekennen sich sogar explizit zur Besteuerung nach der
wirtschaftl ichen Leistungsfähigkeit. Das Prinzip der
Steuergicichheit dürfte gemeinschaftsweit auf Akzep-
tanz stoßen. Fraglich ist aber, wie streng der europä-
ische Gleichheitssatz gehandhabt werden wird. Als blo-
ßes Willkürverbot - und dies ist wohl das überwiegende
Verständnis anderer europäischer Verfassungsgerich-
ter07 - wäre er offen qegenüber jedwedem sachlichen

Hey, Erosion nationaler Besteuerungsprinzipien im Binnenmarkt?

9 1 K. Tipke, Europäisches Steuerverfassungsrecht, FS für
K.  Vo9e1,2000,  S .561 (563) .
K. Tipke in FS für K. Vogel (FN 91), 562.
Zu Recht kr i t isch gegenüber verfassungszentr iertem und
verfassungslimitiertem Denken K. Tipke im Vorwort zur
2. Auflage der Steuerrechtsordnung (FN 2), S.VI.
Zutreffend L. O ste rloh, Besteuerungsneutralität - ökono-
mische und verfassungsrechtliche Aspekte, FS für P. Sel-
mer ,  2004,  S .  875 (876) .
J. Lang, Prinzipien und Systeme der Besteuerung von
Einkommen, DSTJG Bd. 24 (2001.), S. 49 (54 f.) .
K. Tpke (FN 2), S. 335. Zur präventiven Verfassungs-
rechtsprüfung im Gesetzgebungsverfahren durch den
französischen Conseil Constitutionnei s. C. Binisti-Jahn-
dorl,  StuW 2001,,341 (345 f .) .
J. Lang in Tipke/Lanq (FN 18), g B Rz. 76; a.A. Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung, Jahresgutachten 2003/2004: Staats-
f inanzen konso l jd ie ren  -  S teuersys tem re lo rmieren ,
S. 349: Die Unterscheidung zwischen Kapital- und Ar-
beitseinkommen iiege im Rahmen der Gestaltungsfrei-

heit  des Gesetzgebers bei der Auswahl der Steuerqegen-
stände. Hrerzu umfassend und sehr dif ferenziert J. Eng-
/ isch (FN 7B).
H e rzig / Eng lisch/Wag ne r, Der Konzern 2005, 298 (3 1 3 f . ).
Roser/Tesch. ISIR 1999. 385.
J. Langl in Tipke/Lang (FN 1B), $ 9 Rz. 60 ff  .
Anerkannt als allgemeine Grundsätze des Gemein-
schaftsrechts, vgl.  Art.  6 Abs. 2 EUV
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten (EMRK); zur Bedeutung bei der
Überprüfung von Gemeinschaftsrechtsakten EuGH v.
15 .5 .1986 Rs,222/84 ,  EuGHE 1986,  1651,  Rz .  1B (Johns-
ron l .
Vertrag über eine Verfassung für Europa (EVV) v.
29.10.2004, ABI. EG Nr. C 310/2004, 1.
VgI. Nachweise in FN 10.
Dazu rechtsvergleichend J. Mart inez Soria, J22005,644
( 6 4 6  f . ) .
J. Lang in Tipke/Lang (FN 1B), $ 4 Rz. 82; K. Tipke in FS
für K. Vogel (FN 91), S. 567 ff .
K. Tipke in FS für K. Vogel (FN 91), S. 569.
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Differenzierungsgrund. Andererseits handhabt gerade

der EuGH die in den Grundfreiheiten enthaltenen
Gleichheitssätze - jedenfalls bei Überprufung steuer-
rechtl icher Normen108 - sogar noch strenger als das Bun-
desverfassungsgericht Art. 3 Abs. 1 GG nach der sog.

,,neuen Formel" 10s, indem er Einschätzungsprärogative
und Gestaltungsfreiheit der nationalen Gesetzgeber
weitgehend zurückdrängt. Fehlt dieser Rechtsprechung
auch gelegentlich das Augenmaß, so ist der Ansatz,
dass der Staat, wenn er in Rechte des Bürgers eingreift
bzw. diese ungleich behandelt, verpfl ichtet ist, die Eig-
nung und Erforderlichkeit seiner Steuergesetze nach-

zuweisen, richtig.

Bezweifelt werden muss, ob jemals ein Richter aus einer
europäischen Eigentumsgarantie einen Haibteilungs-
qrundsatz abieiten wird. Und auch die alternativ und

überzeugender zur Gewinnung von Resteuerungsgren-
zen herangezogenen Prinzipien des Ubermaßverbotsrr0
und der Subsidiarität'11 dürften gesamteuropäisch so

ni.cht konsensfähig sein. Zwar enthalten einige europä-
ische Verfassungen Belastungsobergrenzen. Diese l ie-
gen aber weit jenseits einer in etwa hälft igen Teilunq112.

Allerdings dürften Besteuerunqsobergrenzen auch

kaum harmonisierungsrelevant sein, geht es doch im

Steuerwettbewerb um die Fixierung von Untergrenzen.
Obergrenzen verwirkiichen sich im Steuerwettbewerb
hinsichtl ich mobiler Steuerquellen von selbst. Zwar be-

steht dann clie Gefahr, dass die immobilen Steuerquel-
Ien umso höher belastet werden. In dem durch progres-

sive Steuersätze verwirklichten Ausmall der Umvertei-

lung drücken sich icdoch qeselischaftspolit ische Kon-

108 AIIgemein zur Kontrol l intensität T. v. Danwitz, EWS 2003'

393 (395 f i . ) .
109 BVer fG v .  7 .10 .1980,  BVer fGE 55,  72  (88) .

110 J .  Lang in  FS fü r  K .  Vogc l  (FN 91) ,  S .  173 (181 f  \ ;  J .  Lang

inT ipke /Lang (FN 1U) ,  9  4R2.223.
111 R.  Seer ,  DSTJG Bd.  23  (2000) ,  S .  87  (104 f f  . ) .

112 Dazu imEinz .e lnen K.T lpke  (FN 1) ,  S .  47 ;K T ipke  (FN2) ,

s . 4 5 4 .
i13 G. T. Meussen, The Principle of Equali ty in European

Taxation, Den [{aaq/Boston/London 1999.
1.14 K. Trpfte in FS lur K. Vogel (FN 91), S. 561; Tipke/Bozza

(Hrsg.),  Besteuerung von Einkommen, Rechtsvergieich

StuW 4/2005

zepte aus, die nicht harmonisierungsfähig und auch

nicht harmonisierungsbedürftig sind.

3. Verständigung aui gemeinsame Besteuerungs-
prinzipien

Wichtiger als die Entwicklung eines gesamteuropä-

ischen Steuerverfassungsrechts ist aus meiner Sicht die
Verständigung auf ökonomisch rationale, sachgerechte

Besteuerungsprinzipien ats Maßstab zukünftiger Har-

monisierunqsmaßnahmen. Die dargelegten Zweifel an
der Durchsetzungskraft eines Europäischen Steuerver-

fassungsrechts schließen nicht aus, dass in den Mit-

gliedstaaten in vielen Punkten gleichgerichtete Vor-

stellungen tiber sachgerechte Besteuerungsprinzipien
existierenll:r. So überprüft auch Klaus Tipke Positionen

der deutschen Steuerrechtswissenschaft häufig an den

Verhältnissen im Auslandl1a. Das ist nicht nur reiner

Vergleich rier geltenden Gesetze, sondern der Versuch,

die Bedeutung einzelner Besteuerungsprinzipien in

ausländischen Rechtsordnungen zu ermitteln. Der Ver-

gleich mit ausländischen Rechtsordnungen legt Wer-

ärngsspielräume offen, zeigt aber auch vielfält ige Über-

einstimmunqen auf .

Die Rezeption der Steuerrechtsordnung im Ausland'1:'

belegt, dass cler europäische und internationale Diskrirs

über Besteuerungsprinzipien in vollem Gange ist Und

damit wird cler rechtsethische Anspruchrr6' die Prinzipi-

entreue und das Ordnungsclenken KIaus Tipkes auch

die Zukunft einer europäischen Steuerrechtsharmoni-

s ioru nt t  beei  nf lusscn.

I tal icn, Deutschland und Spanien ais Beitrag zur IJanno-

nisierung cies Steuerrechts in Europa, 2000' sowie cl ic

zahlreichen Hinweise auf die Rechtslage irr Ausland in

der Steuerrechtsordnung.
Siehe die Beiträqe ausiändischer Steuerrechtswissen-

schaft ler in cler FS zu Klaus Tipkes 70. Geburtstag' tn

.1. Lang (Hrsg.),  Die Steuerrechtsordnung in der Diskus-

sion, Köln 1995, sowie Vorwort zur 2. Aufl .  der Steuer-

rcchtsordnung, Köln 2000, Bd l '  S. V.

YgI. J. Lang in FS für K Tipke (FN 3)
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